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Warum verfallt der Entlastungsbetrag Ende Juni?

Leider nutzen langst nicht alle Pflegehaushalte den Entlastungsbetrag. Dabei handelt es sich
um einen festen monatlichen Betrag aus der Pflegeversicherung, der fur die praktische
Unterstitzung im Alltag gedacht ist.

Der Betrag liegt bei 131 Euro pro Monat. Alle Menschen mit Pflegegrad (1-5) haben
Anspruch auf den Entlastungsbetrag.

Nicht genutzte Leistungen sammeln sich an und kénnen mit ins Folgejahr genommen
werden. Sie kdnnen dann bis Ende Juni des Folgejahres aufgebraucht werden, danach
verfallen sie.

So viel kann sich angesammelt haben: Wer den Entlastungsbetrag im Jahr 2025 gar nicht
genutzt hat, hat noch ein Guthaben von bis zu 1.572 Euro (12 x 131 Euro). Auch wer ihn nur
teilweise genutzt hat, kann noch eine nennenswerte Summe offen haben.


https://www.pflegewegweiser-nrw.de/node/5686/edit#anchorIDWarum verfällt der Entlastungsbetrag Ende Juni?
https://www.pflegewegweiser-nrw.de/node/5686/edit#anchorIDWie erfahren Sie, wie viel Guthaben Sie noch haben?
https://www.pflegewegweiser-nrw.de/node/5686/edit#anchorIDWofür können Sie den Entlastungsbetrag nutzen?
https://www.pflegewegweiser-nrw.de/node/5686/edit#anchorIDWie funktioniert die Abrechnung?
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Gerade in den letzten Wochen vor der Frist lasst sich oft noch ein relevanter Betrag sinnvoll
fur konkrete Entlastung im Alltag nutzen.

Wie erfahren Sie, wie viel Guthaben Sie noch haben?

Pflegekassen sind auf Anfrage verpflichtet, Auskunft tiber das verbrauchte und noch
verfligbare Budget zu erteilen. Nutzen Sie Ihr Auskunftsrecht und rufen Sie bei lhrer
Pflegekasse an.

Wofur kdnnen Sie den Entlastungsbetrag nutzen?

Abgerechnet werden kann der Entlastungsbetrag ausschlie3lich Gber anerkannte
Leistungen, zum Beispiel:

e Hilfe im Haushalt

e Betreuung und Begleitung im Alltag

e Entlastung von Angehorigen

e Nachbarschaftshilfe (wenn anerkannt)

Beispiel 1: Seniorin mit Pflegegrad 2

Frau M., 82 Jahre, lebt zuhause und hat Pflegegrad 2. Den Entlastungsbetrag kennt sie
nicht und hat ihn bisher nicht genutzt.

Anspruch 2025: 1.572 Euro
Verfugbar bis 30.06.2026: 1.572 Euro

So kann der Betrag in kurzer Zeit, also im Juni 2026, genutzt werden:


https://www.pflegewegweiser-nrw.de/nachbarschaftshilfe

Haushaltshilfe (anerkannter Dienst):

e 1x pro Woche Reinigung der Wohnung (4 x 3 Stunden a 36 €/Std.)
Nachbarschaftshilfe:

e 2x pro Woche kurze Ausflige z. B. Café, Friedhof (4x4 Stunden a 12 €/Std)

Bis Ende Juni 2026 konnte Frau M. so bereits 624 Euro einsetzen.

Beispiel 2: Familie mit pflegebedirftigem Kind — Restbetrag gezielt nutzen

Ein 10-jahriges Kind mit Pflegegrad 3 wird zuhause versorgt. Die Familie hat 2025
bereits Teile des Entlastungsbetrags genutzt.

Jahresanspruch: 1.572 Euro

Bereits genutzt: 1.000 Euro

Rest: 572 Euro

So kann der Rest noch eingesetzt werden:

e 1 x pro Woche Reinigung der Wohnung durch anerkannten Dienst (4x4 Stunden a
36 €/Std.)
oder

e Familienentlastender Dienst zur Entlastung der Eltern (4x3,5 Stunden a 40 €/Std.)

Wie funktioniert die Abrechnung?

Der Entlastungsbetrag ist eine Erstattungsleistung. Das bedeutet:

Sie beauftragen einen anerkannten Anbieter.

Sie bezahlen die Rechnung zunachst selbst.

Sie reichen die Rechnung bei Ihrer Pflegekasse ein.

Die Pflegekasse erstattet Ihnen die Kosten bis zur Hohe des Entlastungsbetrags.

PN E

Manche Anbieter rechnen auch direkt mit der Pflegekasse ab. Dann missen Sie eine
sogenannte Abtretungserklarung unterschreiben. Damit erlauben Sie dem Anbieter, das



Geld direkt bei der Pflegekasse abzurufen. Die Verbraucherzentrale NRW [externer Link]
erklart, worauf Sie dabei unbedingt achten mussen!

Wo finden Sie anerkannte Anbieter?

Damit die Pflegekasse die Kosten erstattet, muss der Anbieter nach Landesrecht anerkannt
sein. Nicht alle Dienstleister erfillen diese Voraussetzung.

So finden Sie geeignete Anbieter in lhrer Nahe:

e Angebotsfinder[externer Link] des Landes NRW
o Pflegelotse [externer Link] der Ersatzkassen
e Pflegenavigator [externer Link] der AOK

Auch lhre Pflegekasse ist verpflichtet, Innen anerkannte Anbieter in der Nahe zu nennen.

Weitere Informationen zum Entlastungsbetrag finden Sie im ausfihrlichen Info-Text des
Pflegewegweisers NRW
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